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Allerhöchster Erlaß, betreffend die Reichsaufsicht auf alle  
Energieversorger im Deutschen Reich  

 
erlassen am 13.02.2013, im Namen des Deutschen Reiches   

 
In Kraft gesetzt am 26.02.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger  

nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 
 

Nr. 7 
§ 1. 

Bis zur gesetzlichen Regelung der gesamten Energieversorgung im Deutschen Reich werden alle 
Energieversorger aus dem Inland und dem Ausland handelnd auf dem Staatsgebiet des Deutschen Reiches, 
ihres privatrechtlichen Charakters enthoben und unter Staatsaufsicht gestellt.  
 

§ 2. 
Jede Veränderung oder Verschiebung jeglicher Vermögensstände wird bestraft. Dies betrifft auch 
Vermögensstände Dritter. 
 

§ 3. 
Jede Preiserhöhung, Tarifveränderung, Mehrwertsteuererhebung, Sondergebühren jeglicher Art, somit jede 
nichtstaatliche genehmigte Handlung gegen die Reichsangehörigen des Deutschen Reiches sind rückwirkend 
zum 01.01.2013 verboten. Es darf nur noch der bisherige Grundtarif erhoben werden. 
 

§ 4. 
Die Aufsicht obliegt dem Präsidialsenat im Einvernehmen mit den verantwortlichen und hinzugezogenen 
Reichsbehörden.  
 

§ 5. 
Dieser Erlaß tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft. 
 

Erlassen zu Berlin, den 13. Februar 2013 
Im Allerhöchsten Auftrage des Deutschen Volkes 

Staatssekretär und Präsidialsenat 
Erhard Lorenz 
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